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Volksgruppen- und Sprachenschutz: regional – europäisch – weltweit

Eröffnungsvortrag anlässlich des 19. Europäischen Volksgruppenkongresses

am 19. November 2008 in Klagenfurt

(Übersetzung des ersten in Slowenisch gehaltenen Vortragsteiles ins Deutsche) 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Heuer, im Jahr des offiziell deklarierten Jahres für den interkulturellen Dialog und im UNO-Jahr der Sprachen, ist es zehn Jahre her, seit zwei bedeutende Dokumente des offiziellen Nachkriegseuropa Geltung erlangt haben, das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Beides Minderheitenschutzinstrumente, die im Schoß des Europarates in Straßburg/Strasbourg geboren wurden, das erstere am 1.2.1995, das zweite am 5.11.1992. Sie wurden nach der Verabschiedung vom Großteil der europäischen Staaten ratifiziert, das Rahmenübereinkommen von 39, die Charta von 23 europäischen Europarat-Mitgliedsländern. Beide Dokumente sind Kinder der europäischen Neuordnung nach der sog. Wende. Es ist das neue Europa, das an einigen Brennpunkten unter großen Schmerzen nach den bedeutenden Veränderungen am Beginn der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts im Entstehen begriffen war. Parallel zu den Bestrebungen europäischer und weltweiter Institutionen, der Vereinten Nationen, des Europarates, der Konferenz bzw. später Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Europäischen Union (zuvor: Europäische Gemeinschaften) gab es schon bald nach Kriegsende Bemühungen sog. Nichtregierungsorganisationen (NGO-s), um bei den für Minderheiten nicht all zu sehr eingenommenen politischen Verantwortungsträgern eine wachere, effektivere Begleitung aller berechtigten Anliegen ethnischer und sprachlicher Minderheiten bzw. Gemeinschaften zu erreichen. Unter den zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, die Minderheiten- bzw. Menschenrechte durchzusetzen versuchen, ist heute sicherlich die angesehenste und aktivste die Föderalistische Union europäischer Volksgruppen (FUEV) bzw. The Federal Union of European Nationalities (FUEN), die sich gerade in diesen Monaten intensiv auf ihr 60-jähriges Gründungsjubiläum vorbereitet, wurde die Union doch im französischen Versailles bei Paris im Jahre 1949 aus der Taufe gehoben. Der Däne Povl Skadegard, der der FUEV von 1952 bis 1974 als Generalsekretär vorgestanden war, hat seine Organisation einmal das schlechte Gewissen der europäischen Staaten genannt.

Bevor wir nun über die Schwelle des theoretisch einigermaßen üppigen, praktisch aber etwas bescheideneren Gebäudes der weltumfassenden, europäischen und regional gültigen mehr oder weniger verwirklichten oder mancherorts sogar ignorierten Minderheitenrechte treten, die auf multilateralen, bilateralen oder nur innerstaatlichen Verträgen und Konventionen fußen oder nur der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verpflichtet sind oder es sein sollten, ist es notwenig, einige Begriffe zu klären.

Die beiden angesehenen Wissenschaftler und Publizisten, die Universitätsprofessoren Christoph Pan (Bozen) und Franz Matscher (Salzburg) haben sich zu Jahresbeginn 2008 dazu entschlossen, eine im Verlag Springer erscheinende Zeitschrift, nämlich das „Europäische Journal für Minderheitenfragen“, herauszugeben. Bisher sind drei Folgen erschienen Die ideellen Vorgängerinnen dieser Zeitschrift waren „Nation und Staat“ (von 1927 bis 1944), die zwischen den beiden Weltkriegen über Minderheitenfragen informierte, und „Europa Ethnica“ ab 1961 von Braumüller nach dem 2. Weltkrieg herausgegeben. In den Zwischenkriegsjahren nahmen sich der Anliegen europäischer Minderheiten die sogenannten Nationalitätenkongresse – vornehmlich in Genf tagend - an; sie wurden vom Triestiner Slowenen Josip Wilfan geleitet. Zur Verteidigung des Begriffs Minderheit im neuen Journal führt Professor Pan gewichtige Argumente ins Treffen. Trotzdem scheint mir der Begriff Volksgruppe für die Bezeichnung einer ethnischen Gemeinschaft, die sich von der Mehrheit durch eine geringere Anzahl von Zugehörigen und eigene Sprache und Kultur unterscheidet, angemessener zu sein. Schließlich nennt sich auch die Veranstaltung, die heute zum 19. Mal über die Bühne geht, Volksgruppenkongress. Und das Gesetz, das auf der Grundlage des Minderheitenschutzartikels 7 des Staatsvertrages aus 1955, worin allerdings noch der Begriff Minderheit aufscheint, heißt Volksgruppengesetz. Der Begriff „Minderheit“ hat im Sprachgebrauch zunehmend eine pejorative Konnotation, und zwar die der Minderwertigkeit und Unterordnung; dieses Gefühl der subalternen Denkweise versuchen die Volks- und Sprachgruppen schon jahrzehntelang, vielleicht sogar Jahrhunderte hindurch abzustreifen.

Seit Volks- und Sprachbewusstsein erwacht ist, versuchten Staaten als dominante Gebilde menschlicher Organisiertheit im besten Fall eine Art Patronat über ihre in der Minderzahl befindlichen ethnisch-sprachlichen Gemeinschaften auszuüben, das weiß, was für seine Schützlinge gut ist. Im schlimmsten Fall wurden (und werden) solche Gemeinschaften totgeschwiegen oder unterdrückt. Im Werk der österreichischen Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach, die ich im übrigen sehr schätze, habe ich folgende negative Konnotation zum Begriff „Nationalität“ entdeckt: „Wie sind in Todesangst, dass die Nächstenliebe sich zu weit ausbreiten könnte, und richten Schranken gegen sie auf – die Nationalitäten.“ Und bereits legendär ist das geflügelte Wort, das ebenfalls im 19. Jahrhundert entstanden ist: von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. Nahezu alle Kriege in der Welt und auf europäischem Boden, alle Gelüste von Eroberern, haben ihren Urgrund in nationalen und/oder religiösen Aversionen, viele aggressive Gegensätze sind in der Ablehnung des Fremden, Ungewöhnlichen, des der sog. Norm Widersprechenden begründet. Eine moderne Denkweise müsste radikal anders sein, gewogen, sich des Reichtums des Andersseins bewusst, ohne Furcht, dass anderssprachige Menschen den Separatismus wollen. Das Gegenteil ist richtig und wahr: Separatismus kommt überall dort auf, wo sich potentielle Separatisten zu wenig geschützt und angenommen fühlen.

Philip Blair, der ehemalige Direktor im Generalsekretariat des Europarates, hat beim Volksgruppenkongress des Landes Kärnten im Jahre 1995 in Warmbad Villach richtigerweise festgestellt, wie sehr wir es den 1989/1990 befreiten mittel- und osteuropäischen Staaten zu danken haben, dass Minderheitenfragen heute auf der Stufenleiter europäischer Tagesordnungspunkte ganz oben aufscheinen. Die Volksgruppenproblematik, Jahrzehnte hindurch vernachlässigt, hat angesichts des ungeheuren Konfliktpotenzials die Regierenden dazu gezwungen, über eine effektive Minderheiten- und Sprachenschutzpolitik nachzudenken. Das Beispiel der blutig ausgetragenen Konflikte am Balkan war ihnen ein Menetekel.

In zahlreichen Handlungsweisen der europäischen Institutionen kann man seitdem feststellen, wie sehr sich die Dinge gewandelt haben, seit nach den bescheidenen Anfängen nach der Gründung des Europarates am 5. Mai 1949 das Bewusstsein gewachsen ist, dass man den einzelnen Staaten Minderheitenschutz nicht zu ihrer alleinigen Entscheidung überlassen kann.

Als mich, den jungen Deutsch- und Slowenischlehrer und Funktionär in der slowenischen Volksgruppe und der FUEV, im Jahre 1969 der inzwischen bereits verstorbenen Publizist Dr. Manfred Straka ersucht hat, für sein bei Braumüller für 1970 geplantes Volksgruppenhandbuch einen Beitrag über die Kärntner Slowenen beizusteuern, was ich gerne getan habe, ging der Herausgeber des umfangreichen Werkes davon aus, dass das damalige Europa Heimat für 200 Volks- und Sprachgruppen war. Straka machte mehr oder weniger am Eisernen Vorhang Halt. Inzwischen ist den Sprachforschern Europa bis an die Grenzen zu Asien am Ural ohne Erschwernisse zugänglich. Nach neuesten Angaben, die auf Spracherhebungen der Jahre 2005 bis 2007 fußen, ist das heutige Europa Heimat für 353 Volks- und Sprachgruppen bzw. Ethnien., die allesamt ein sehr vielgestaltiges Profil und eine äußerst variable Zahl von Sprechern aufweisen, also vom Mehrmillionenvolk der Russen in der Ukraine, das erst mit der Verselbstständigung dieses Staates zu einer Minderheit wurde, bis hin zu Gruppen in den baltischen Staaten und Skandinavien reichen, die nur noch einige Dutzend Mitglieder zählen.

*

Die Konversation der Europäer geht – noch, muss man bedauerlicherweise in der Furcht vor künftigen Entwicklungen hinzufügen – in gezählten 91 Sprachen vor sich; ein gutes Drittel davon sind Staatssprachen, dominante Sprachen, „Titularsprachen“, wie Fachleute auch gerne sagen – und zwar im Hinblick auf die Tatsache, dass in der Staatsbezeichnung auch schon die dominante Sprache festgelegt ist. 53 dieser Sprachen, also mehr als die Hälfte, können sich auf kein sog. Muttervolk, keinen Mutterstaat stützen. Hierher gehören unter vielen anderen die Sprachen der Lausitzer Sorben, der Friesen, der Basken und der keltischstämmigen Gruppen, etwa der Bretonen in Frankreich.

In der Europäischen Union verwenden 40 Millionen Sprecher, also in etwa jeder zehnte Unionsbürger, jede zehnte Unionsbürgerin, eine Regional- oder Minderheitensprache. Der Großteil dieser Sprachen hat weniger als 300.000 Sprecher, was einige Fachleute, so hart das auch klingt, als unterste kritische Grenze für die Überlebenschance der Sprache ansehen. 

Ich möchte keinesfalls dem Pessimismus das Wort reden, wovon es unter Volksgruppenangehörigen zu viel gibt, aber wir dürfen vor der kritischen Situation vieler Sprachen nicht die Augen verschließen. Im August 2004 stellte der Weltkongress für die Syntax der Sprachen in Leipzig fest, dass 60 % aller etwa 4000 bis 6000 Sprachen der Welt (die Zahl ist von den Zuordnungskriterien aus gesehen variabel) vom Aussterben bedroht sind. Etwa die Hälfte dieser Sprachen wird von weniger als 10.000 Sprechern beherrscht, ein Viertel sogar von weniger als 1000 Menschen. In jedem Jahr verstummen im Durchschnitt zehn Sprachen. Es scheint so zu sein, dass weltweite Bemühungen – Europa vielleicht ausgenommen – für die Erhaltung bedrohter Tier- und Pflanzenarten angesichts dieser erschreckenden Feststellung stärker zu sein scheinen als die, diese Sprachen (und Kulturen) vor dem endgültigen Verfall zu retten. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass mit jeder Sprache auch die von dieser Sprache getragene Kultur stirbt. Unwiderruflich gerät so eine reiche Überlieferung in Vergessen, ein unverzichtbarer Mosaikstein kultureller und sprachlicher Buntheit.

Auch in Europa haben wir drohende Beispiele von Sprachverlust. Wie soll beispielsweise die livische Sprache überleben, die der ugro-finnischen Sprachfamilie angehört, wenn nach Angaben von Prof. Pan nur noch 135 Sprecher auf der Grundlage entsprechender Erhebungen diese Sprache gebrauchen können; im Internetportal von Wikipedia habe ich die Angabe gefunden, dass es überhaupt nur noch 10 Menschen gibt, die diese Sprache beherrschen. Es geht um eine Variante des Lettischen auf der Halbinsel Kurseme im baltischen Lettland.

Ein anderes Beispiel. Im Jahre 1992 war ich Mitglied einer Delegation der FUEV im Rahmen einer fact-finding-mission auf Einladung von Litauen. Dort leben, im Konzert weiterer 19 Volks- und Sprachgruppen, die so genannten Karaimen oder Karäer. Im Städtchen Trakai, das wir besuchten, leben nach neuesten Angaben noch etwa 100 Menschen, die sich des Karaimischen, einer mit dem Türkischen verwandten Sprache, bedienen. Sie sind auch in religiöser Hinsicht eine Minderheit, stützen sie sich zwar wie die Juden auf das Alte Testament, anerkennen aber den jüdischen Talmud nicht. Werden sie die Globalisierungswelle überstehen, die mit ihren Integrationsbestrebungen auch das EU-Europa bis an die Grenzen zu Weißrussland erfasst hat?

Die Schutzmechanismen weltumfassender und europäischer Institutionen wurden im Rahmen der Volksgruppenkongresse in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten bereits des Öfteren thematisiert, so dass ich mich auf eine kurze Darstellung der wichtigsten diesbezüglichen Anstrengungen beschränken kann. So hat der bereits zitierte Philip Blair 1995 in einem umfassenden Referat beide Dokumente des Europarates vorgestellt, nämlich das Rahmenübereinkommen und die Sprachencharta. Sie waren damals bereits zum Beschluss erhoben, aber wegen mangelnder Ratifizierungen noch nicht in Geltung. Dies geschah im Jahr 1998. Frans Timmermans referierte beim gleichen Kongress über die Bestrebungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Vom Gedanken geleitet, dass „Einsprachigkeit als Idee eine Art Selbstverstümmelung ist“, den in pointierter Form unsere österreichische Außenministerin Dr. Ursula Plassnik geäußert hat, begannen die europäischen Staaten und deren Repräsentanten schon bald nach dem Kahlschlag von 1945, der für Europa und die Welt so schicksalhaft war, Mehrsprachigkeit und Multikulturalität sowie das Überspringen von Sprachzäunen als Bereicherung und unveräußerlichen Wert anzunehmen und zu fördern.

Aus der Überzeugung, dass eine gerechte ethnische Ordnung und die Entfaltungsmöglichkeit für Volksgruppen auch für den Gesamtstaat und seine Mehrheitsbevölkerung einen großen Mehrwert bedeutet, hatte bereits der in der Zwischenkriegszeit tätige Völkerbund ein Minderheitenschutzsystem entwickelt. Die im Rahmen der Vereinten Nationen verkündete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 war das erste diesbezügliche große Nachkriegsdokument, das zwar keine dezidierten Volksgruppenschutzbestimmungen enthielt, aber doch auf der Überzeugung fußte, dass auch Minderheitenrechte Menschenrechte sind.

Erst der Artikel 27. des „Internationalen Paktes über Staatsbürgerrechte und politische Rechte“ aus dem Jahre 1966, der auf den entsprechenden Definitionen des Völkerrechtsexperten Francesco Capotorti begründet ist, erwähnt erstmals „individuelle (keine kollektiven, Anmerkung R. V.) Rechte der Angehörigen ethnischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten“. Immerhin wurde diese rechtsverbindliche Konvention von 150 Staaten in aller Welt ratifiziert. Ob sie auch eingehalten wird, ist eine andere Frage.

Die beiden Herzstücke sprachlich-ethnischer Schutzmaßnahmen in Europa, die, wie erwähnt, vom Europarat verabschiedet wurden, aber sind die „Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen“ aus 1992 (in Kraft ab 1998) und Das „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“ aus 1995, in Kraft ebenfalls seit 1998.

Im Hinblick auf die fünf Möglichkeiten, die Botschafter Dr. Wolfgang Petritsch im kürzlich bei Hermagoras unter der Redaktion von Martin Pandel erschienenen Sammelband „Schutz und Durchsetzung der Rechte nationaler Minderheiten“ im Umgang der Staaten mit seinen Volksgruppen anführt, nämlich Eliminierung, Assimilierung, Tolerierung, Schutz und Förderung, sind die soeben erwähnten rechtsverbindlichen Dokumente sicherlich im Dienste der beiden letzten Möglichkeiten. Als Mangel sehen Fachleute in beiden Dokumenten das kaum vorhandene Recht auf kollektiven Schutz. Als Mangel darf man getrost auch die kaum vorhandene Möglichkeit einer Rechtsdurchsetzung verbriefter Rechte bezeichnen. Man sieht, dass die beiden Abkommen die Resultante aller staatlichen Willensbildungen sind und so nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellen. Es ist kein Geheimnis, dass Frankreich und Griechenland mit den beiden Abkommen keine besondere Freude haben. Und die Türkei sowieso nicht.

Natürlich hat auch die Europäische Union, wenngleich erst nach dem Europarat oder parallel zu ihm, einige Minderheitenschutzbestimmungen in diverse Dokumente aufgenommen. Schon der Vertrag von Maastricht (1992/1993) führt in die Europäische Union, die bis dahin eine nahezu ausschließlich wirtschaftlich orientierte Vereinigung war, die Kultur als eigenen Kompetenzbereich ein. Von besonderer Bedeutung für neu aufzunehmende EU-Mitglieder sind die Kriterien, die der Regierungsgipfel der EU im Jahre 1993 in Kopenhagen beschlossen hat. Für die Türkei, die sich um Aufnahme bemüht, könnte dieser Schritt gerade wegen der ungelösten Kurdenfrage, die von der Türkei nicht anerkannt werden, zum Stolperstein geraten.

Ein bedeutender Fortschritt wurde innerhalb der EU sicherlich im Jahre 2007 erreicht, als der Rumäne Leonard Orban die Agenden eines neu geschaffenen Kommissars für Mehrsprachigkeit übernahm. Ungeachtet dessen aber wünschen sich die europäischen Volksgruppen die Schaffung eines eigenen Kommissionsressorts für Volksgruppenfragen innerhalb der EU:

Auch die Konferenz und spätere Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa verfügt über ein abgestimmtes Instrumentarium für ethnische und Sprachminderheiten. Dazu gehören der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten, das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte und vor allem der genau festgelegte Mechanismus für die sog. „menschliche Dimension“. 
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